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1. Instanz

Aktenzeichen S 37 R 1621/17
Datum 27.05.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 R 554/20
Datum 10.11.2021

3. Instanz

Datum 14.07.2022

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts KÃ¶ln vom
27.05.2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu
erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Tatbestand:

Der KlÃ¤ger begehrt die BerÃ¼cksichtigung hÃ¶herer beitragspflichtiger
Einnahmen als nicht erwerbsmÃ¤Ã�ig tÃ¤tige Pflegeperson fÃ¼r die Zeit vom
01.09.2004 bis zum 31.08.2012.

Der KlÃ¤ger und die Beigeladene zu 2) pflegen seit dem 01.09.2004 gemeinsam
ihren am 00.00.2002 geborenen Sohn O. Dieser ist aufgrund der Folgen eines 2004
erlittenen Verkehrsunfalls und auch auf Grund eines nachfolgenden
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Behandlungsfehlers schwerstpflegebedÃ¼rftig. 

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) stellte in seinem Gutachten vom
29.11.2004 fÃ¼r O einen Pflegebedarf entsprechend der Pflegestufe III und eine
erhebliche EinschrÃ¤nkung der Alltagskompetenz fest. Der Gesamtpflegebedarf
wurde tÃ¤glich mit 313 Minuten ermittelt. Als Pflegepersonen wurden in dem
Gutachten die Beigeladene zu 2) mit einer wÃ¶chentlichen Pflegezeit von 21 bis
unter 28 Stunden und der KlÃ¤ger mit einer wÃ¶chentlichen Pflegezeit von weniger
als 14 Stunden benannt. Die Beigeladene zu 2) wurde als nicht erwerbsmÃ¤Ã�ig
tÃ¤tige Pflegeperson zur gesetzlichen Rentenversicherung gemeldet.

Nach einem weiteren Pflegegutachten des MDK vom 25.06.2009 (Untersuchung am
24.06.2009) betrug der Gesamtpflegebedarf nunmehr 397 Minuten tÃ¤glich. Die
Beigeladene zu 2) wurde mit einer Pflegezeit von mehr als 28 Stunden
wÃ¶chentlich, der KlÃ¤ger mit weniger als 14 Stunden wÃ¶chentlich angegeben. Als
wÃ¶chentliche Pflegezeit hatten der KlÃ¤ger und die Beigeladene zu 2) einen
Aufwand von 38 Stunden bzw. 150 Stunden angegeben.

Auf seinen Antrag aus Januar 2017 teilte die Beigeladene zu 1) dem KlÃ¤ger mit
Schreiben vom 20.03.2017 mit, dass fÃ¼r ihn ab dem 01.09.2004 BeitrÃ¤ge zur
Rentenversicherung als nicht erwerbsmÃ¤Ã�ig tÃ¤tige Pflegeperson gutgeschrieben
wÃ¼rden. Die HÃ¶he dieser BeitrÃ¤ge richte sich nach einem Betrag, der
abhÃ¤ngig sei von der Pflegestufe und dem zeitlichen Umfang der pflegerischen
TÃ¤tigkeit. Als Berechnungsgrundlage ergebe sich fÃ¼r den KlÃ¤ger ein Betrag in
HÃ¶he von monatlich 966 â�¬.

Gegen dieses Schreiben legte der KlÃ¤ger mit Datum vom 22.03.2017 Widerspruch
ein. Er sei nicht damit einverstanden, dass seine PflegetÃ¤tigkeit lediglich in einem
zeitlichen Umfang von 18 Stunden wÃ¶chentlich berÃ¼cksichtigt werde. Nach
einem Gutachten des GutachterbÃ¼ros R vom 02.10.2012, das fÃ¼r die
Haftpflichtversicherung erstellt worden sei, ergebe sich ein doppelt so hoher
Pflegeaufwand als in dem Gutachten des MDK festgestellt. Der fÃ¼r ihn
berÃ¼cksichtigte Pflegeanteil von 18 Stunden sei zu niedrig und auf den
HÃ¶chstsatz zu Ã¤ndern. Der KlÃ¤ger legte das Gutachten des GutachterbÃ¼ros R
vor. Hierin wurde ein Pflegebedarf von 21,5 Stunden tÃ¤glich (19 Stunden Pflege
und 2,5 Stunden Haushalt) ermittelt.

Mit Schreiben vom 12.04.2017 leitete die Beigeladene zu 1) den Vorgang an die
Beklagte weiter. Sie lehne eine Ã�nderung der HÃ¶he der Beitragszahlung zur
Rentenversicherung ab. Es kÃ¶nne kein hÃ¶herer Pflegeaufwand als der von der
Pflegekasse abschlieÃ�end festgestellte berÃ¼cksichtigt werden. Der KlÃ¤ger
begehre sowohl fÃ¼r die Beigeladene zu 2) als auch fÃ¼r sich die
BerÃ¼cksichtigung eine Pflegezeit von mehr als 28 Stunden wÃ¶chentlich.

Mit Bescheid vom 25.08.2017 lehnte die Beklagte den bei der Beigeladenen zu 1)
gestellten Antrag des KlÃ¤gers auf hÃ¶here Beitragseinstufung als Pflegeperson
fÃ¼r die Zeit vom 01.09.2004 bis zum 31.08.2012 ab. Der von dem KlÃ¤ger
ausgeÃ¼bte Umfang der PflegetÃ¤tigkeit liege unter 21 Stunden wÃ¶chentlich. Ein
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hÃ¶herer als der von dem MDK in seinem Gutachten vom 25.06.2009 ermittelte
Pflegeaufwand kÃ¶nne nicht berÃ¼cksichtigt werden. Es sei festgestellt worden,
dass der wÃ¶chentliche Pflegeaufwand des KlÃ¤gers 18 Stunden und der der
Beigeladenen zu 2) 28 Stunden und 19 Minuten betrage. Der Pflegeumfang sei
unter Beachtung des privatÃ¤rztlichen Gutachtens neu bewertet worden. Danach
sei ab dem 01.09.2012 davon auszugehen, dass auch fÃ¼r den KlÃ¤ger ein
Pflegeaufwand von wÃ¶chentlich 28 Stunden zu berÃ¼cksichtigen sei. Als
Pflegeaufwand kÃ¶nnten nur die erbrachten Hilfeleistungen berÃ¼cksichtigt
werden, die in der Pflegeversicherung nach Art und Zeit im Bereich der Grundpflege
und der hauswirtschaftlichen Versorgung ermittelt wÃ¼rden. Zeiten der
Beaufsichtigung und Betreuung seien nicht den gesetzlich definierten Verrichtungen
zuzuordnen.

Der KlÃ¤ger legte am 04.09.2017 Widerspruch ein. Der MDK sei weder weisungs-
noch entscheidungsbefugt. Er habe lediglich eine beratende Funktion. Die
Entscheidung liege somit im Ermessen des jeweiligen TrÃ¤gers. Das Gutachten des
GutachterbÃ¼ros R sei nach den gÃ¤ngigen Standards der Vorgaben des
Spitzenverbandes des MDK gefertigt worden. Der Schadensverursacher habe dieses
Gutachten anerkannt und leiste auf dieser Basis fortlaufend Zahlungen. DarÃ¼ber
hinaus sei der hÃ¶here Pflegeaufwand durch die Pflegekasse ab 2013 anerkannt,
sodass die Entscheidung nicht nachvollziehbar sei.

Mit Widerspruchsbescheid vom 07.11.2017 wies die Beklagte den Widerspruch als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Der wÃ¶chentliche Umfang der PflegetÃ¤tigkeit werde
vom MDK im Einzelfall festgestellt. Hierzu lege der MDK in einem Gutachten fest, ob
und in welchem zeitlichen Umfang hÃ¤usliche Pflege durch eine Pflegeperson
erforderlich sei. Dabei sei nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts nicht ein konkreter subjektiver MaÃ�stab zugrunde zu legen,
sondern ein an der Laienpflege orientierter, abstrakter objektiver MaÃ�stab. Die
wÃ¶chentliche Pflegezeit fÃ¼r den Sohn O habe bis zum 31.08.2012 insgesamt 46
Stunden und 19 Minuten betragen. Hiervon seien 28 Stunden Pflegeaufwand von
der Beigeladenen zu 2) geleistet worden und der restliche Pflegeaufwand von dem
KlÃ¤ger. Erst ab September 2012 liege ein hÃ¶herer Pflegebedarf vor, der auch zu
einem hÃ¶heren Pflegeaufwand des KlÃ¤gers gefÃ¼hrt habe. Dies sei von der
Pflegekasse bereits berÃ¼cksichtigt worden. Dem Gutachten des GutachterbÃ¼ros
R kÃ¶nne nur teilweise gefolgt werden. In diesem Gutachten seien auch Zeiten
einbezogen worden, die nicht beim Pflegebedarf zu berÃ¼cksichtigen seien. Auch
der Umstand, dass das Gutachten zu einem Zeitpunkt erstellt worden sei, als der
Sohn O bereits das 10. Lebensjahr vollendet Â habe, mache eine Ã�bertragung auf
davor liegende Zeiten unmÃ¶glich. Es kÃ¶nne fÃ¼r Zeiten vor September 2012
nicht herangezogen werden.

Der KlÃ¤ger hat am 21.11.2017 Klage erhoben. Der MDK habe im November 2004
ein Pflegegutachten erstellt, wonach die Pflegestufe III und eine erhebliche
EinschrÃ¤nkung der Alltagskompetenz anerkannt worden sei. Der
behinderungsbedingte Mehraufwand sei mit 313 Minuten festgestellt worden. Eine
Ã�berprÃ¼fung sei bisher nicht erfolgt. Seit Januar 2017 sei der Pflegegrad 5 mit
erheblichen EinschrÃ¤nkungen der Alltagskompetenz festgestellt worden. Im Jahre
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2005, als die Anmeldungen zur Rentenversicherung der Pflegepersonen beantragt
worden seien, sei ihnen durch eine Mitarbeiterin der Beigeladenen zu 1) erklÃ¤rt
worden, es sei nur mÃ¶glich, eine Pflegeperson zur Rentenversicherung
anzumelden. Unter weiterer Beachtung der Aussage einer Mitarbeiterin der
Beigeladenen zu 1), bei dem durch den MDK festgestellten Pflegeaufwand sei
ohnehin die HÃ¶chststufe der Beitragsbemessung erreicht worden, habe er keine
Veranlassung gehabt, Widerspruch einzulegen. Als diese Fehlberatung im Januar
2017 aufgefallen sei, habe er rÃ¼ckwirkende Leistungen der
RentenversicherungsbeitrÃ¤ge auch fÃ¼r sich beantragt. Im Vergleich zu dem
Gutachten des MDK aus dem Jahre 2004 ergebe sich aus dem privaten
Pflegegutachten ein fast doppelt so hoher Pflegebedarf im Bereich der Grundpflege.
Auf die Quotelung (etwa 40% der Pflegezeiten fÃ¼r ihn und 60% fÃ¼r die
Beigeladene zu 2) komme es nicht an. Er halte vielmehr die Regelung des Â§ 166
Abs. 2 S. 2 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch â�� Gesetzliche Rentenversicherung
(SGB VI) fÃ¼r verfassungswidrig. Diese Regelung verstoÃ�e gegen die
MenschenwÃ¼rde, gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und gegen Art. 20
Grundgesetz (GG). Es sei notwendig, bei hÃ¤uslicher Pflege eine
rentenversicherungsrechtliche Absicherung der Pflegepersonen durch den Staat zu
gewÃ¤hrleisten, damit eine solche hÃ¤usliche Pflege auch realistisch abgebildet
werden kÃ¶nne. Der PflegebedÃ¼rftige habe ein allgemein anerkanntes Wahlrecht
zwischen einer Pflege in einem Heim oder zu Hause. Nehme man dieses Wahlrecht
ernst, mÃ¼sse auch eine hÃ¤usliche Pflege finanziell entsprechend sichergestellt
werden. Hierzu zÃ¤hle unabdingbar, dass die nicht erwerbsmÃ¤Ã�igen
Pflegepersonen, die ihre Arbeit hÃ¤tten aufgeben mÃ¼ssen, um die Pflege zu
gewÃ¤hrleisten, auch rentenversicherungsrechtlich abgesichert seien. DarÃ¼ber
hinaus sei die Regelung zur BeitragsberÃ¼cksichtigung mehrerer Pflegepersonen
auch gleichheitswidrig. Es kÃ¶nne nicht sein, dass bei Personen, die allein eine
Pflege bewerkstelligen kÃ¶nnten, eine rentenversicherungsrechtliche Absicherung
gewÃ¤hrleistet werde, aber nicht in den FÃ¤llen, in denen die Pflege wegen des
hohen Pflegebedarfs nur durch zwei Personen sichergestellt werden kÃ¶nne.

Der KlÃ¤ger hat beantragt,

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 25.08.2017 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 07.11.2017 zu verpflichten, festzustellen, dass fÃ¼r
ihn als Pflegeperson in der Zeit vom 01.09.2004 bis 31.08.2012
rentenversicherungsrechtlich relevante beitragspflichtige Einnahmen i.H.v. 80 vom
100 der BezugsgrÃ¶Ã�e und zwar unabhÃ¤ngig von einer BerÃ¼cksichtigung
beitragspflichtiger Einnahmen aufgrund der Pflege des Sohnes durch die
Beigeladenen zu 2) zu berÃ¼cksichtigen sind.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat auf ihre AusfÃ¼hrungen in dem Widerspruchsbescheid verwiesen.

Die Beigeladene zu 2) hat sich dem Antrag des KlÃ¤gers angeschlossen.
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Die Beigeladenen zu 1) und 3) haben keinen Antrag gestellt.

In einem Termin zur ErÃ¶rterung des Sachverhalts am 08.05.2020 haben sich die
Beteiligten mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung einverstanden
erklÃ¤rt.

Durch Urteil ohne mÃ¼ndliche Verhandlung vom 27.05.2020 hat das Sozialgericht
die Klage abgewiesen und zur BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt, die Beklagte habe zu
Recht Â§ 166 Abs. 2 S. 1 und S. 2 SGB VI angewandt. Der KlÃ¤ger habe keinen
Anspruch auf die BerÃ¼cksichtigung hÃ¶herer beitragspflichtiger Einnahmen als
nicht erwerbsmÃ¤Ã�ig tÃ¤tige Pflegeperson.

Die Vorschrift sei nicht verfassungswidrig. Ein VerstoÃ� gegen Art. 3 GG liege nicht
vor. Die unterschiedliche finanzielle Ausgestaltung der Leistungen bei hÃ¤uslicher
Pflege stelle keine den allgemeinen Gleichheitssatz missachtende
Ungleichbehandlung dar. Als Vergleichsgruppen fÃ¼r die vom KlÃ¤ger
aufgeworfene Problematik seien zum einen die PflegebedÃ¼rftigen zu betrachten,
die ihre Pflege durch selbst beschaffte nicht erwerbsmÃ¤Ã�ige Pflegehilfen (Â§ 37
Abs. 1 Sozialgesetzbuch Elftes Buchâ�� Soziale Pflegeversicherung â�� SGB XI-)
sicherstellten und solche, die auf Pflegesachleistung durch externe PflegekrÃ¤fte
(Â§Â 36 Abs.Â 1 SGB XI) zurÃ¼ckgriffen oder aber stationÃ¤re Hilfe in Anspruch
nÃ¤hmen (a). Zum anderen seien Vergleichsgruppen diejenigen
PflegebedÃ¼rftigen, die fÃ¼r ihre Pflege lediglich eine und zum anderen mehrere
Pflegepersonen mit einem Pflegaufwand von jeweils mindestens 28 Stunden
benÃ¶tigten (b). 

a) Die Entscheidung zwischen ambulanter Pflege durch selbst beschaffte oder
externe PflegekrÃ¤fte bzw. stationÃ¤rer Pflege beruhe einerseits auf dem freien
Willensentschluss der PflegebedÃ¼rftigen, berÃ¼hre aber auch deren in Art. 6 Abs.
1 GG geschÃ¼tztes Recht, die eigenen familiÃ¤ren VerhÃ¤ltnisse selbst zu
gestalten. Die Ungleichbehandlung in der HÃ¶he der gewÃ¤hrten Leistungen â��
hier in Gestalt der Alterssicherung der die Pflege durchfÃ¼hrenden Personen â��
mÃ¼sse daher durch hinreichende SachgrÃ¼nde zu rechtfertigen sein. 

Diese lÃ¤gen hier vor.

Die ErwÃ¤gungen des Bundesverfassungsgerichts in dem Beschluss vom
26.03.2014 â�� 1Â BvR 1133/12) seien auch auf die Ausgestaltung der
Alterssicherung der Pflegpersonen Ã¼bertragbar. Auch vorliegend sei darauf
abzustellen, dass eine Alterssicherung der Pflegepersonen nur ergÃ¤nzend bzw.
unterstÃ¼tzend gewÃ¤hrleistet werde und nicht in einem Umfang, wie es im Falle
der GewÃ¤hrung von Pflegesachleistungen durch externe PflegkrÃ¤fte der Fall sei.
Insofern sei die soziale Absicherung der Pflegepersonen als Annex zur GewÃ¤hrung
des Pflegegeldes zu verstehen. Wie das Pflegegeld kein Entgelt fÃ¼r geleistete
Pflege darstelle, sei die Alterssicherung auch nicht in einem Umfang wie bei
erwerbsmÃ¤Ã�igen Pflegepersonen ausgestaltet.

b) Auch die unterschiedliche BerÃ¼cksichtigung beitragspflichtiger Einnahmen bei
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der Pflege schwerstpflegebedÃ¼rftiger Personen verletze nicht Art. 3 Abs. 1 GG. Es
liege im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, in welchem Umfang er durch die
rentenversicherungsrechtliche BerÃ¼cksichtigung von Pflegezeiten einen Anreiz zur
hÃ¤uslichen Pflege setzen wolle. Soweit er im Falle schwerstpflegebedÃ¼rftiger
Personen die Grenze der beitragspflichtigen Einnahmen ab 28 Stunden
wÃ¶chentlicher Pflegezeit auf 80 vom Hundert der BezugsgrÃ¶Ã�e festgesetzt
habe, sei dies verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Dies habe zwar zu Folge,
dass bei mehreren Pflegepersonen nur anteilsmÃ¤Ã�ig geringere beitragspflichtige
Einnahmen zugrunde gelegt werden kÃ¶nnten. Es ergebe sich aber keine
verfassungsrechtliche Pflicht, den HÃ¶chstbetrag auf einen Betrag festzulegen, der
im Falle der Pflege durch mehrere Pflegepersonen einen gleichen HÃ¶chstbetrag
fÃ¼r alle Pflegpersonen vorsehe. Vielmehr sei der Gesetzgeber insoweit frei, den
HÃ¶chstbetrag fÃ¼r die Alterssicherung von Pflegpersonen fÃ¼r den einzelnen
PflegbedÃ¼rftigen festzusetzen und zwar unabhÃ¤ngig von der Anzahl der
benÃ¶tigten oder herangezogenen Pflegepersonen. Dies entspreche im Ã�brigen
auch der Ausgestaltung des Pflegegeldes, welches auch bezogen auf den
PflegbedÃ¼rftigen und den Pflegegrad bzw. die Pflegestufe bemessen werde und
nicht nach der Anzahl der benÃ¶tigten Pflegepersonen. Die Konsequenz hieraus sei,
dass bei mehreren Pflegepersonen der HÃ¶chstbetrag durch alle Pflegepersonen
gemeinsam ausgeschÃ¶pft werde und nicht durch jede einzelne Pflegeperson.
Gleiches gelte fÃ¼r die Festlegung der Stunden des Pflegeaufwandes fÃ¼r das
Erreichen des HÃ¶chstwertes. Die Festlegung von wÃ¶chentlich 28 Stunden â�� d.h.
tÃ¤glich 4 Stunden â�� fÃ¼r die Zuerkennung des HÃ¶chstbetrages sei ebenso wie
vergleichbare Regelungen zur HÃ¶he des HÃ¶chstbetrages beim Pflegegeld eine
verfassungsrechtlich zulÃ¤ssige Festlegung eines Grenzwertes bzw. eine
Typisierung im Rahmen des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums (vgl. hierzu
auch Bundessozialgericht, Urt. v. 18.06.2014 â�� B 3 P 7/13 R -).

Es sei auch nicht erkennbar, inwieweit der KlÃ¤ger durch die angegriffene Norm in
seiner MenschenwÃ¼rde aus Art. 1 Abs. 1 GG verletzt sein solle. Die gesetzlichen
Regelungen auch zur Alterssicherung von Pflegpersonen lieÃ�en ihm gerade unter
BerÃ¼cksichtigung der bÃ¼rgerlich-rechtlichen und familiÃ¤ren Einstandspflichten
durchaus eine Wahl zwischen einer Pflege durch nicht erwerbsmÃ¤Ã�ig tÃ¤tige
Pflegepersonen und Pflegesachleistungen (s.o.). Die Ausgestaltung der
Alterssicherung fÃ¼r Pflegepersonen berÃ¼hre zudem nicht seinen Anspruch auf
GewÃ¤hrung eines soziokulturellen Existenzminimums.

Gegen das ihm am 04.06.2020 zugestellte Urteil hat der KlÃ¤ger am 06.07.2020
(Montag) Berufung eingelegt. Er ist weiterhin der Auffassung, dass Â§ 166 Abs. 2
SGB VI verfassungswidrig sei. Nach dem privaten Pflegegutachten sei fÃ¼r die
Pflege des Sohnes O eine 24-stÃ¼ndige Pflege und Betreuung durch zwei Personen
gleichzeitig notwendig. FÃ¼r die erste Pflegeperson ergebe sich pro Kalendermonat
ein zeitlicher Aufwand von 730,8 Stunden, nÃ¤mlich 24 Stunden tÃ¤glich. FÃ¼r die
zweite Pflegeperson sei ein realer Arbeitsaufwand von ca. sechs Stunden pro Tag
notwendig. Aufgrund der Notwendigkeit der dauerhaften Rufbereitschaft fÃ¼r die
zweite Pflegeperson mÃ¼sse auch fÃ¼r diese die volle Stundenzahl, 24 Stunden
pro Tag, abzÃ¼glich der Schulzeiten angerechnet werden. Somit mÃ¼ssten zwei
Pflegepersonen dauerhaft 24 Stunden pro Tag, mit Ausnahme der Schulzeiten, plus
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Zeiten fÃ¼r hauswirtschaftliche und organisatorische TÃ¤tigkeiten, die auch in
Abwesenheit des Sohnes anfielen und zu erledigen seien, vor Ort sein. Es finde eine
Ungleichbehandlung des Gesetzgebers zwischen pflegenden AngehÃ¶rigen, die
einen minderschwer zu pflegenden AngehÃ¶rigen versorgten und die einen
Schwerstpflegefall versorgten, statt. Letztere Â wÃ¼rden benachteiligt, weil sie
wegen der (durch Teilung bedingten) geringen BeitrÃ¤ge zur Rentenversicherung in
Altersarmut fielen. Auch sei das Sozialgericht zu Unrecht davon ausgegangen, dass
Bemessungsgrundlage 80 v.H. der BezugsgrÃ¶Ã�e sei. Es mÃ¼ssten 100 v.H. der
BezugsgrÃ¶Ã�e sein. Dr. S habe bestÃ¤tigt, dass die von ihm, dem KlÃ¤ger,
vertretene Auffassung eine berechtigte verfassungsrechtliche Sichtweise darstelle
und eine KlÃ¤rung durch das Verfassungsgericht wÃ¼nschenswert sei. Soweit die
Beigeladene zu 1) darauf hingewiesen habe, ab dem 01.09.2012 entfalle die
Quotelung der Beitragszahlung, sei dies unzutreffend. Sowohl er als auch die
Beigeladene zu 2) erhielten einen 50-prozentigen Anteil und nicht jeweils 100%.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts KÃ¶ln vom 27.05.2020 abzuÃ¤ndern und die Beklagte
unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 25.08.2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 07.11.2017 zu verurteilen, fÃ¼r ihn in der Zeit vom
01.09.2004 bis zum 31.08.2012 rentenversicherungsrechtlich relevante Einnahmen
in HÃ¶he von 100 % der BezugsgrÃ¶Ã�e vorzumerken.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend.

Die Beigeladene zu 1) hat ergÃ¤nzend darauf hingewiesen, dass der KlÃ¤ger in
einem Telefonat am 20.03.2017 mitgeteilt habe, dass er seine selbststÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit unter 30 Stunden in der Woche ausgeÃ¼bt habe. Zum 31.01.2013 sei
eine Freistellung von der TÃ¤tigkeit erfolgt.

Die Beigeladenen zu 1), 2) und 3) haben keine AntrÃ¤ge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der Prozessakte, der den KlÃ¤ger betreffenden Verwaltungsakte der Beklagten und
der Verwaltungsakte der Beigeladenen zu 1) Bezug genommen.

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist zulÃ¤ssig.

Gegenstand des Verfahrens ist der Bescheid vom 25.08.2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 07.11.2017. Mit diesen Bescheiden hat es die
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Beklagte abgelehnt, fÃ¼r den KlÃ¤ger in der Zeit vom 01.09.2004 bis zum
31.08.2012 beitragspflichtige Entgelte wegen Pflege in HÃ¶he von 80 v.H. der
BezugsgrÃ¶Ã�e festzustellen.

Auch soweit der KlÃ¤ger nunmehr die Feststellung von beitragspflichtigen
Einnahmen in HÃ¶he von 100 v.H. der BezugsgrÃ¶Ã�e geltend macht, ist die
Berufung zulÃ¤ssig, denn es handelt sich um eine Klageerweiterung nach Â§ 99
Abs. 3 Zif. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG). Der KlÃ¤ger begehrt bei unverÃ¤ndertem
Lebenssachverhalt (Pflege des Sohnes in einem Umfang von mehr als 28 Stunden
wÃ¶chentlich) die BerÃ¼cksichtigung eines hÃ¶heren beitragspflichtigen Entgelts.

Die Berufung ist jedoch unbegrÃ¼ndet.

Rechtsgrundlage fÃ¼r das Begehren des KlÃ¤gers ist Â§ 149 Abs. 5 SGB VI.

Die Klage ist als kombinierte Anfechtungs- und Verpflichtungsklage zulÃ¤ssig.

Die vorliegend angefochtene Bescheid vom 25.08.2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 07.11.2017 erging zwar nicht im Rahmen eines
Vormerkungsverfahrens nach Â§ 149 Abs. 5 SGB VI, jedoch ist das Begehren des
KlÃ¤gers inhaltlich auf Vormerkung hÃ¶herer beitragspflichtiger Einnahmen
gerichtet. Es handelt sich um einen â��ausgelagertenâ�� Vormerkungsbescheid zu
einem speziellen rentenrechtlichen Sachverhalt, hier der Vormerkung bestimmter
beitragspflichtiger Einnahmen auf Grund nichterwerbsmÃ¤Ã�iger Pflege (siehe
hierzu: BSG, Urteil vom 16.06.2021 â�� B 5 RE 5/20 R Rn. 15).

Auch wenn es sich bei einem Vormerkungsbescheid inhaltlich um einen
feststellenden Verwaltungsakt handelt, ist keine kombinierte Anfechtungs- und
Feststellungsklage zu erheben. â��Ein Vormerkungsbescheid zeichnet sich durch
die fÃ¼r einen bestimmten Zeitabschnitt grundsÃ¤tzlich zusammenhÃ¤ngende und
umfassende Darstellung aller rentenrechtlich relevanten UmstÃ¤nde aus. (vgl. Â§
149 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 1 SGB VI). Er kann schon nach dem Wortlaut des Â§Â§ 149
Abs. 5 S. 1 SGB VI und nicht zuletzt auch unter dem Gesichtspunkt der
PraktikabilitÃ¤t nur vom â��VersicherungstrÃ¤gerâ�� erstellt werden, der das
Versicherungskonto fÃ¼hrt. Eine gerichtliche Entscheidung in
Vormerkungsstreitigkeiten ist auf die Entscheidung der im Einzelfall konkret
bestehenden Streitfragen beschrÃ¤nkt. Sie verpflichtet dementsprechend den
VersicherungstrÃ¤ger gegebenenfalls zum Erlass eines neuen
Vormerkungsbescheides, der die Feststellungen des Gerichts zu den streitigen
RechtsverhÃ¤ltnissen berÃ¼cksichtigt.â�� (BSG a.a.O. Rn. 17).

Der KlÃ¤ger hat fÃ¼r die Zeit vom 01.09.2004 bis zum 31.08.2012 keinen Anspruch
auf Vormerkung der Beitragspflicht nach einer Bemessungsgrundlage in HÃ¶he von
100 v.H. der BezugsgrÃ¶Ã�e.

Nach Â§Â 149 Abs. 5 SatzÂ 1 SGB VI stellt der VersicherungstrÃ¤ger nach KlÃ¤rung
des Versicherungskontos die im Versicherungsverlauf enthaltenen und nicht bereits
festgestellten Daten, die lÃ¤nger als sechs Kalenderjahre zurÃ¼ckliegen, durch
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Bescheid fest.

Im Versicherungskonto sind nach Â§ 149 Abs. 1 S. 2 SGB VI die Daten zu speichern,
die fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung der Versicherung sowie die Feststellung und
Erbringung von Leistungen einschlieÃ�lich der Rentenauskunft erforderlich sind.
Ã�ber diese gespeicherten Sozialdaten unterrichtet der TrÃ¤ger der
Rentenversicherung die Versicherten regelmÃ¤Ã�ig (Â§ 149 Abs. 3 SGB VI).

Da die HÃ¶he der entrichteten BeitrÃ¤ge fÃ¼r die Feststellung und Erbringung von
Rentenleistungen erforderlich ist, gehÃ¶rt zu den zu speichernden Daten auch das
Entgelt, das der Beitragsbemessung zugrunde lag, denn aus diesem ergibt sich die
HÃ¶he der geleisteten BeitrÃ¤ge (in AbhÃ¤ngigkeit von der HÃ¶he des
Beitragssatzes).

Nach Â§ 166 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Buchst. a SGB VI in der bis zum 31.12.2016 geltenden
Fassung von Art. 5 Nr. 11 Buchst. b des Gesetzes zur sozialen Absicherung des
Risikos der PflegebedÃ¼rftigkeit vom 26.5.1994, BGBl I 1014 sind beitragspflichtige
Einnahmen bei nicht erwerbsmÃ¤Ã�ig tÃ¤tigen Pflegepersonen bei Pflege eines
SchwerstpflegebedÃ¼rftigen 80 v.H. der BezugsgrÃ¶Ã�e, wenn er 28 Stunden
gepflegt wird.

FÃ¼r eine Beitragsbemessung auf der Grundlage von 100 v.H. der BezugsgrÃ¶Ã�e
in der Zeit von September 2004 bis August 2012 existiert damit keine rechtliche
Grundlage.

Der KlÃ¤ger hat aber auch keinen Anspruch auf Vormerkung eines
beitragspflichtigen Entgelts in HÃ¶he von 80 v.H. der BezugsgrÃ¶Ã�e.

Nach Â§ 166 Abs. 2 S. 2 SGB VI sind beitragspflichtige Einnahmen bei jeder
Pflegeperson der Teil des HÃ¶chstwerts der jeweiligen Pflegestufe, der dem Umfang
ihrer PflegetÃ¤tigkeit im VerhÃ¤ltnis zum Umfang der PflegetÃ¤tigkeit insgesamt
entspricht, wenn mehrere nicht erwerbsmÃ¤Ã�ig tÃ¤tige Pflegepersonen die Pflege
gemeinsam ausÃ¼ben.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfÃ¼llt. Der KlÃ¤ger und die Beigeladene
zu 2) pflegen gemeinsam den Sohn O. Der Senat hÃ¤lt eine Quotelung â��
entsprechend der Meldung der Beigeladenen zu 1) von ungefÃ¤hr 40 % fÃ¼r den
KlÃ¤ger und 60 % fÃ¼r die Beigeladene zu 2) fÃ¼r angemessen. Der Senat hat
dabei in seine Ã�berlegungen einbezogen, dass der KlÃ¤ger seinen Angaben
gegenÃ¼ber der Beigeladenen zu 1) folgend noch bis 2013 selbstÃ¤ndig tÃ¤tig war
und daher nicht in demselben Umfang fÃ¼r die PflegetÃ¤tigkeit zur VerfÃ¼gung
stand wie die nicht erwerbstÃ¤tige Beigeladene zu 2). Weder der KlÃ¤ger noch die
Beigeladene zu 2) sind dieser Quotelung der erbrachten Pflegeleistungen
entgegengetreten.

Die Regelung des Â§Â§ 166 Abs. 2 S. 2 SGB VI ist nicht verfassungswidrig.

Sie verstÃ¶Ã�t nicht gegen Art. 1 GG i.V.m. Art. 20 GG.
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Die Garantie der MenschenwÃ¼rde in Art. 1 Abs. 1 GG umfasst insbesondere die
Wahrung personaler IndividualitÃ¤t, IdentitÃ¤t und IntegritÃ¤t. Damit ist ein sozialer
Wert- und Achtungsanspruch verbunden, der es verbietet, den Menschen zum
â��bloÃ�en Objektâ�� staatlichen Handelns zu machen oder ihn einer Behandlung
auszusetzen, die seine SubjektqualitÃ¤t prinzipiell in Frage stellt oder dass in der
Behandlung im konkreten Fall eine willkÃ¼rliche Missachtung der WÃ¼rde des
Menschen liegt. Die Behandlung des Menschen durch die Ã¶ffentliche Hand, die das
Gesetz vollzieht, muss also, wenn sie die MenschenwÃ¼rde berÃ¼hren soll,
Ausdruck der Verachtung des Wertes, der dem Menschen kraft seines Personseins
zukommt, also in diesem Sinne eine â��verÃ¤chtliche Behandlungâ�� sein (BVerfG,
Urteil vom 15.12.1970Â â�� 2 BvF 1/69Â â��, Rn. 81). Das
Bundesverfassungsgericht hat aus dem Verfassungsgebot zum Schutz der
MenschenwÃ¼rde in Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. dem in Art. 20 Abs. 1 GG verankerten
Sozialstaatsgrundsatz die Verpflichtung des (Sozial-) Staates zur Schaffung der
Mindestvoraussetzungen fÃ¼r ein menschenwÃ¼rdiges Dasein seiner BÃ¼rger
abgeleitet (vgl. BVerfGE 40, 121, 133;Â 82, 60, 80). Einer solchen, ihn zum Objekt
degradierenden bzw. verÃ¤chtlich machenden Behandlung wird der KlÃ¤ger durch
die in Â§ 166 Abs. 2 S. 2 SGB VI vorgesehene Quotelung nicht ausgesetzt. Es mag
zwar sein, dass durch die Quotelung der Beitragsbemessungsgrundlage die
Alterssicherung des KlÃ¤gers nicht die HÃ¶he erreicht, die er fÃ¼r angemessen
hÃ¤lt. Jedoch kommt der Staat seiner Pflicht zur Sicherstellung des
Existenzminimums zur Wahrung der MenschenwÃ¼rde nicht nur durch die hier
streitgegenstÃ¤ndliche Vorschrift nach, sondern auch durch weitere gesetzlich
verankerte Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, wie zum Beispiel den
Regelungen des Sozialgesetzbuch ZwÃ¶lftes Buch â�� Sozialhilfe (SGB XII).

Es ist auch nicht zu beanstanden, dass im Fall der Pflege durch mehrere
Pflegepersonen die Bemessungsgrundlage fÃ¼r BeitrÃ¤ge auf die Pflegepersonen
entsprechend ihres Anteils an der Gesamtpflegeleistung verteilt wird. Insbesondere
verstÃ¶Ã�t diese Regelung nicht gegen Art. 3 GG soweit Personen, die allein die
Pflege eines SchwerstpflegebedÃ¼rftigen leisten, eine hÃ¶here
rentenversicherungsrechtliche Absicherung gewÃ¤hrleistet wird als Personen, die
auf Grund eines sehr hohen Pflegebedarf die Pflegeleistung nicht allein erbringen
kÃ¶nnen.

Art. 3 GG gebietet, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln und ist
verletzt, wenn gesetzliche Bestimmungen, die verschiedene Personengruppen
betreffen, eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen
Normadressaten anders behandeln, obwohl zwischen beiden Gruppen keine
Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche
Behandlung rechtfertigen kÃ¶nnten. Bei der notwendigen Grenzziehung, welche
tatsÃ¤chlichen Gegebenheiten die Leistungspflicht der sozialen Pflegeversicherung
auslÃ¶sen oder erhÃ¶hen, kommt dem Gesetzgeber ein weiter
Gestaltungsspielraum zu (vgl. BVerfG, Beschluss vom 22.05.2003. Az. 1 BvR 452/99,
Rdnr. 17).

Dem Gesetzgeber ist vorbehalten zu entscheiden, in welcher Weise er die
Ausgestaltung von Sozialleistungen regelt, und diejenigen Sachverhalte
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auszuwÃ¤hlen, an denen er dieselbe Rechtsfolge knÃ¼pft. WillkÃ¼rlich handelt er
nicht bereits dann, wenn er unter mehreren LÃ¶sungen nicht die zweckmÃ¤Ã�igste,
vernÃ¼nftigste oder gerechteste LÃ¶sung wÃ¤hlt. Dem Gesetzgeber steht mithin
ein Spielraum zu, zu entscheiden, ob und in welchem Umfang er bei welchen
steuerfinanzierten Sozialleistungen eine Selbsthilfeobliegenheit sowie eine sie
ergÃ¤nzende Handlungsbefugnis des SozialleistungstrÃ¤gers schaffen will. Dies gilt
auch fÃ¼r die Frage, welche tatsÃ¤chlichen Gegebenheiten die Leistungspflicht der
sozialen Pflegeversicherung auslÃ¶sen oder erhÃ¶hen. Ungleichbehandlungen
kÃ¶nnen dabei auch durch Vereinfachungs- und Typisierungsbefugnisse
gerechtfertigt sein. Der Gesetzgeber darf unter bestimmten Voraussetzungen
typisierende Regelungen verwenden, ohne allein schon wegen der damit
unvermeidlich verbundenen Benachteiligung Einzelner gegen den
allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoÃ�en (BVerfG, Beschluss vom
08.07.2021Â â�� 1 BvR 2237/14Â â��).

Eine solche Typisierung liegt hier vor. Der Gesetzgeber knÃ¼pft die HÃ¶he der
Beitragsbemessungsgrundlage fÃ¼r nicht erwerbsmÃ¤Ã�ig tÃ¤tige Pflegepersonen
in Stufen an den zeitlichen Umfangs des Hilfebedarfs des PflegebedÃ¼rftigen.

Die HÃ¶he des fÃ¼r die Beitragserhebung zugrunde liegende Bemessungsentgelts
richtet sich nach dem Schweregrad der PflegebedÃ¼rftigkeit und dem sich daraus
ergebenden Umfang notwendiger PflegetÃ¤tigkeit (BSG, Urteil vom 04.12.2014 â��
B 5 R 4/14 R, Rdnr. 25). Es wird unterschieden, ob der PflegebedÃ¼rftige erheblich
pflegebedÃ¼rftig, schwerpflegebedÃ¼rftig oder schwerstpflegebedÃ¼rftig ist. In
den beiden letzten Gruppen wird noch einmal in AbhÃ¤ngigkeit von dem Umfang, in
dem Pflegeleistungen von nicht erwerbmÃ¤Ã�ig tÃ¤tigen Pflegepersonen in
Anspruch genommen wird, differenziert. Dabei wird allein darauf abgestellt, in
welchem Mindestumfang Pflegeleistungen durch nicht erwerbsmÃ¤Ã�ige
Pflegepersonen in Anspruch genommen werden. Es wird nur danach unterschieden
(in der hier allein in Betracht kommenden Nr. 1 des Â§ 166 Abs. 2 S. 1 SGB VI in der
bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung), ob Pflegeleistungen in einem Umfang von
mindestens 14, mindestens 21 oder mindestens 28 Stunden durch nicht
erwerbsmÃ¤Ã�ig tÃ¤tige Pflegepersonen in Anspruch genommen werden.
Unerheblich ist, wie viele Stunden der Pflege innerhalb der jeweiligen Stufe
tatsÃ¤chlich geleistet werden. Wird die jeweilige Zahl an Mindeststunden erreicht,
steht das dieser Mindeststundenzahl entsprechende Bemessungsentgelt â�� wie im
Ã�brigen auch das Pflegegeld â�� dem in der Pflegeversicherung versicherten
PflegebedÃ¼rftigen einmal zur Absicherung der nicht erwerbsmÃ¤Ã�ig tÃ¤tigen
Pflegeperson(en) zur VerfÃ¼gung.

Diese Ausgestaltung ist im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG nicht zu beanstanden, denn
der Gesetzgeber hat deutlich gemacht, dass er der dauerhaften Finanzierbarkeit
von Pflegeleistungen zu vertretbaren BeitragssÃ¤tzen Ã¼berragende Bedeutung
beimisst. Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber die soziale
Pflegeversicherung nur als Teilabsicherung ausgestaltet. Mit den Leistungen der
Pflegeversicherung wird eine Vollversorgung der PflegebedÃ¼rftigen weder
angestrebt noch erreicht. Die Pflegeversicherung stellt eine soziale Grundsicherung
in Form von unterstÃ¼tzenden Hilfeleistungen dar, die Eigenleistungen der
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Versicherten nicht entbehrlich machen (BT-Drucks 12/5262, S. 90). Die
Ausgestaltung nur als Teilabsicherung ist verfassungsrechtlich unbedenklich (siehe
hierzu: BVerfG Nichtannahmebeschluss vom 22.05.2003 â�� 1 BvR 1077/00, Rn 20).
Auch die rentenrechtliche Absicherung von Pflegepersonen dient als ErgÃ¤nzung
vornehmlich des Pflegegeldes dazu, den Anreiz fÃ¼r eine hÃ¤usliche, nicht mit
Erwerbsabsicht ausgeÃ¼bte Pflege zu vergrÃ¶Ã�ern.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 SGG. 

Die Voraussetzungen fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor, Â§ 160 Abs.
2 Nr. 1 oder 2 SGG.

Â 

Erstellt am: 26.09.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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